
Besondere Vertragsbeilage Nr. 243935

Späterer Beginn

In teilweiser Abänderung der Besonderen Vertragsbeilage 000575 (Rohbauversicherung) tritt die

Haustechnik- bzw. Heizungsanlageversicherung (je nach Vereinbarung) erst mit

Kenntniserlangung vom Bezug des Neubaues in Kraft.


